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Beschlüsse 

 Auf seiner 7104. Sitzung am 28. Januar 2014 beschloss der Sicherheitsrat, den Vertreter Burundis 

(Minister für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit) gemäß Regel 37 seiner 

vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teil-

zunehmen: 

„Die Situation in Burundi 

Bericht des Generalsekretärs über das Büro der Vereinten Nationen in Burundi (S/2014/36)“. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, Herrn Parfait Onanga-Anyanga, den Sonderbeauf-

tragten des Generalsekretärs für Burundi und Leiter des Büros der Vereinten Nationen in Burundi, und 

Herrn Paul Seger, den Ständigen Vertreter der Schweiz bei den Vereinten Nationen in seiner Eigenschaft als 

Vorsitzender der Burundi-Konfiguration der Kommission für Friedenskonsolidierung, gemäß Regel 39 

seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf seiner 7110
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 erneut erklärend, dass alle Seiten einschließende, breit angelegte Konsultationen im Geiste des Ab-

kommens von Arusha vom 28. August 2000 geführt werden müssen, und in dieser Hinsicht begrüßend, dass 

am 19. und 20. Dezember 2013 in Kigobe alle Seiten einschließende, konstruktive Konsultationen zu Fra-

gen im Zusammenhang mit dem Prozess zur Überprüfung der Verfassung geführt wurden, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die Einschränkungen der Pressefreiheit, der freien Mei-
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Einklang mit den Ergebnissen der Arbeit des Technischen Ausschusses, den 2009 geführten nationalen 

Konsultationen, der Resolution 1606 (2005) des Rates sowie dem Abkommen von Arusha; 

 16. ermutigt die Regierung Burundis, ihre Bemühungen um Friedenskonsolidierung und Wiederauf-

bau in einer regionalen Perspektive fortzusetzen, insbesondere mittels Projekten zur Förderung des Frie-

dens, der Aussöhnung und des Austauschs innerhalb der Ostafrikanischen Gemeinschaft, der Wirtschafts-

gemeinschaft der Länder der Region der Großen Seen und der Internationalen Konferenz über die Region 

der Großen Seen; 

 17. ermutigt die Regierung Burundis außerdem, gegebenenfalls mit Unterstützung der internationa-

len Partner die freiwillige, sichere und geordnete Rückkehr von Flüchtlingen nach Burundi und ihre dauer-

hafte Wiedereingliederung in Burundi sicherzustellen; 

 18. unterstreicht, wie wichtig die Reform des Sicherheitssektors ist, begrüßt den Beitrag Burundis 

zu den Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union und seine aktive 

Beteiligung daran und legt allen internationalen Partnern eindringlich nahe, zusammen mit dem Büro der 

Vereinten Nationen in Burundi weiterhin die Anstrengungen Burundis zu unterstützen, die nationalen Si-

cherheitsdienste und die Polizei zu professionalisieren und ihre Kapazität zu stärken, insbesondere durch 

Überprüfung im Hinblick auf Menschenrechtsverletzungen, Ausbildung in Bezug auf Fragen der Men-

schenrechte und der sexuellen und geschlechtsspezifischen Gewalt und Förderung einer starken zivilen 

Aufsicht und Überwachung, mit dem Ziel, die Lenkung des Sicherheitssektors zu festigen; 

 19. fordert die Regierung Burundis auf, mit Unterstützung der Kommission für Friedenskonsolidie-

rung und der internationalen Partner ihre in dem zweiten Strategiedokument zur Armutsbekämpfung festge-

legten Verpflichtungen zu den Prioritäten der Friedenskonsolidierung einzuhalten, und unterstreicht, wie 

wichtig es ist, dass die internationalen Partner in Zusammenarbeit mit der Regierung Burundis und mit 

Unterstützung des Büros der Vereinten Nationen in Burundi, des Systems der Vereinten Nationen in Burun-

di und der Kommission für Friedenskonsolidierung die Entwicklungsanstrengungen Burundis weiter unter-

stützen und für wirksame Folgemaßnahmen zu den auf der Genfer Konferenz der Entwicklungspartner und 

späteren Folgekonferenzen abgegebenen gegenseitigen Zusagen sorgen, um die Umsetzung des Strategie-

dokuments zur Armutsbekämpfung zu ermöglichen und die Verwirklichung des neuen Entwicklungshilfe-

Programmrahmens der Vereinten Nationen zu unterstützen; 

 20. ersucht den Generalsekretär, den Rat alle 90 Tage über die Kriterien, die Durchführung des 

Mandats des Büros der Vereinten Nationen in Burundi und die Durchführung dieser Resolution, die Bedin-

gungen, die sich auf die Durchführung auswirken, sowie über die Überleitung der Aufgaben des Büros auf 

das Landesteam der Vereinten Nationen unterrichtet zu halten und bis Ende Juli 2014 einen schriftlichen 

Zwischenbericht und bis 16. Januar 2015 einen Schlussbericht vorzulegen, und ersucht den Generalsekretär 

ferner, dem Rat bis zur Zeit nach den Wahlen 2015 alle sechs Monate Bericht zu erstatten; 

 21. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 7110. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 7174. Sitzung am 14. Mai 2014 beschloss der Sicherheitsrat, den Vertreter Burundis 

(Innenminister) gemäß Regel 37 seiner vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimmrecht per 

Videokonferenz an der Erörterung des Punktes „Die Situation in Burundi“ teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, Herrn Parfait Onanga-Anyanga, den Sonderbeauf-

tragten des Generalsekretärs für Burundi und Leiter des Büros der Vereinten Nationen in Burundi, der per 

Videokonferenz an der Sitzung teilnahm, und Herrn Paul Seger, den Ständigen Vertreter der Schweiz bei 

den Vereinten Nationen in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Burundi-Konfiguration der Kommission 

für Friedenskonsolidierung, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

_____________________ 




